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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Susanne Kurz, Gülseren 
Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, Gisela 
Sengl und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Veranstaltungsbranche: Überleben sichern – Kosten für pandemiebedingte Ab-
sagen übernehmen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene nachdrücklich für einen 
Ausfallfonds Kultur einzusetzen. Über den Fonds sollen der Veranstaltungswirtschaft 
die nicht stornierbaren Kosten bei coronabedingten Absagen von Veranstaltungen in 
diesem Jahr erstattet werden. 

Der Ausfallfonds Kultur soll analog zum Ausfallfonds für Kino- und Fernsehproduktionen 
gemeinsam von Bund und Ländern getragen werden. Bayern soll sich in angemessener 
Höhe an ihm beteiligen. 

 

 

Begründung: 

Wie für nur wenige andere Branche gilt für die Veranstaltungswirtschaft „First Out – Last 
In“. Nach den Einnahmeausfällen im letzten sind auch ihre Aussichten für dieses Jahr 
mehr als trübe. Keiner weiß, wann wieder Festivals, Konzerte, Theater, Kabarett, Jahr-
märkte, Sportevents stattfinden und Clubs wieder öffnen können. Und selbst wenn sie 
wieder erlaubt sein sollten, kann ein unerwarteter Anstieg der Infektionszahlen zu einem 
neuerlichen Lockdown, zu Einreiseverboten und damit zur erzwungenen Absage füh-
ren. Sich gegen die Risiken abzusichern ist für die Veranstalterinnen und Veranstalter 
nicht möglich: Ausfallversicherungen werden entweder kaum mehr angeboten oder sind 
so teuer, dass sie für die Betroffenen nicht zu zahlen sind. 

Der Veranstaltungsbranche – Deutschlands sechstgrößter Wirtschaftszweig mit 
130 Mrd. Euro Umsatz und 1 Mio. Jobs – drohen zahlreiche Insolvenzen, den für die 
Veranstaltungen eingeplanten oder schon engagierten Künstlerinnen und Künstlern, 
Agenturen, Technikerinnen und Technikern, Helferinnen und Helfern etc. drohen bei 
Absagen Einnahmeausfälle und Arbeitslosigkeit. Weil sie keinen verbindlichen Veran-
staltungstermin vorweisen können, erhalten sie dann auch keine staatliche Unterstüt-
zung. 

Die Folge ist der Verlust an kultureller Vielfalt und Infrastruktur. Abgesehen von den 
individuellen Schicksalen sind die Konsequenzen auch aus ökonomischer Sicht fatal: 
Ihr Wiederaufbau würde mehr kosten als Hilfen, die jetzt gewährt werden. 

Die Veranstaltungsbranche braucht für einen Neustart Planungs- und Rechtssicherheit. 
Der Planungsvorlauf für Veranstaltungen ist lang. Die pandemiebedingte Unsicherheit 
zwingt sie zur Untätigkeit, von der insbesondere kleine Veranstaltungsfirmen ohne 
Rücklagen betroffen sind. Als einziger Ausweg bleibt den Veranstalterinnen und Veran-
staltern immer häufiger, das Risiko auf die Kulturschaffenden und das Personal abzu-
wälzen. Als letztes und schwächstes Glied in der Kette gehen sie dann bei Ausfällen 
leer aus. 
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Bund und Länder müssen schnell und unbürokratisch Abhilfe schaffen. Finanzminister 
Olaf Scholz hat Anfang Dezember 2020 im Rahmen einer Reeperbahn Festival Focus 
Session zugesagt, die Kosten für alle Veranstaltungen zu übernehmen, die für die 
zweite Jahreshälfte 2021 geplant werden, aber wegen Corona abgesagt werden müs-
sen. Seither ist viel Zeit verstrichen, von den Versprechungen hat man nichts mehr ge-
hört. 

Andere Länder haben schneller reagiert: Österreich hat einen Schutzschirm über die 
angeschlagene Veranstaltungsbranche gespannt, der mit 300 Mio. Euro ausgestattet 
ist. Für abgesagte Veranstaltungen werden Kosten bis zu 1 Mio. Euro erstattet. Die 
Gelder sollen auf 3 Mio. erhöht werden, wenn die EU „Grünes Licht“ gibt. Anträge kön-
nen seit 15. Januar 2021 für Veranstaltungen gestellt werden, die bis Ende 2022 geplant 
sind. Abgesichert wird ein breites Spektrum von Veranstaltungen: Festivals, Konzerte, 
Theater wie auch Kongresse und Club-Events. Bund und Länder sollten dem Vorbild 
Österreichs folgen und entsprechend dem eigenen Ausfallfonds für Kino- und Fernseh-
produktionen einen Ausfallfonds Kultur einrichten, der die Kosten für unverschuldet ab-
gesagte Veranstaltungen übernimmt. 

 


